
ISE (Indicatore della Situazione Economica) - Indikator für die Einkommens- 
und Vermögenslage  
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - Indikator für die 
Einkommens- und Vermögenslage nach der Äquivalenzskala 

 
 

Der ISE (Indikator für die Einkommens- und Vermögenslage) ist ein Parameter 
für die Ermittlung der finanziellen Lage der Familie, und setzt sich aus der 
Summe von Einkommen und von 20% des Mobiliar- und Immobiliarvermögens 
der Familie zusammen.  
Der ISEE (Indikator für die Einkommens- und Vermögenslage nach der 
Äquivalenzskala) ergibt sich hingegen aus dem Verhältnis des ISE zur Anzahl 
der Familienmitglieder nach einer gesetzlich festgelegten Äquivalenzskala. 
 

ZWECK 

Der ISE wird nur von den Gemeinden für die Gewährung des Familiengeldes 
und des Mutterschaftsgeldes verwendet.  
Der ISEE wird von den Körperschaften oder Behörden verwendet, die 
begünstigte Sozialleistungen (Stipendien, Schulmensen usw.) oder bestimmte 
gemeinnützige Dienste (Ermäßigung der Telefongebühr) erbringen. 
 

VORGANGSWEISE 

Der Bürger wendet sich an ein Steuerbeistandszentrum (CAF) und liefert 
sämtliche Angaben zum Ausfüllen der Ersatzerklärung und erhält eine erste 
provisorische Bescheinigung. Danach wird das NISF/INPS, immer durch das 
Steuerbeistandszentrum, eine zweite endgültige Bescheinigung ausstellen, in 
der die erfassten Daten und die Berechnung des ISE und des ISEE enthalten 
sind. 
 

ZUR BEACHTUNG 

Mitglieder der Familie sind im Allgemeinen die erklärende Person, ihr 
Ehepartner und ihre Kinder sowie sonstige im Haushalt lebende bzw. für die 
Zwecke der Einkommenssteuer IRPEF unterhaltsberechtigte Personen, auch 
wenn diese im Familienbogen der erklärenden Person nicht aufscheinen.  
Die Einkommenssituation umfasst das von allen Familienmitgliedern im letzten 
Steuerjahr bezogene Gesamteinkommen, das der IRPEF-Besteuerung 
unterliegt.  
Das Immobiliarvermögen entspricht dem für die Zwecke der ICI 
(Gemeindesteuer auf Immobilien) festgelegten Wert der Gebäude, der 
Baugründe oder der landwirtschaftlich genutzten Flächen, die im Eigentum von 
natürlichen Personen sind, zum 31. Dezember des Jahres vor der Einreichung 
der Ersatzerklärung. Ein Abzug ist für den eventuellen Restwert des Darlehens 



oder - wenn es günstiger ist – für den Wert der Hauptwohnung im Eigentum 
der Familie bis zur Höchstgrenze von 51.645,69 Euro vorgesehen.  
Das Mobiliarvermögen entspricht dem Wert der Wertpapiere, Kontokorrente, 
Postsparbriefe, Aktien usw., die zum 31. Dezember des Jahres vor der 
Einreichung der Ersatzerklärung im Besitz der Antragstellenden waren.  
Bei der Gesamtbewertung wird nur 20% des Mobiliar- und 
Immobiliarvermögens berücksichtigt 
Die Äquivalenzskala besteht aus einzelnen Koeffizienten, die je nach Anzahl der 
Familienmitglieder auf den ISE-Wert anzuwenden sind, um den ISEE zu 
berechnen. Der Koeffizient wird erhöht, wenn z.B. die Familie aus nur einem 
Elternteil mit minderjährigen Kindern besteht, in der Familie Behinderte leben 
oder beide Eltern von minderjährigen Kindern mindestens sechs Monate im 
Jahr, in dem die Einkünfte bezogen wurden, gearbeitet haben.  
 

KONTROLLEN  

Die Datenbank für die Berechnung der ISE- und ISEE-Indikatoren wird vom 
NISF/INPS verwaltet, das die wesentlichen Angaben für die Ausstellung der 
Bescheinigung mit jährlicher Gültigkeit erfasst. 
Die Richtigkeit der vom Bürger abgegebenen Erklärungen kann von den 
Behörden, die erleichterte Sozialleistungen erbringen, dem NISF/INPS und der 
Finanzwache überprüft werden. 
 


